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Federführendes Amt: 

Stadtentwicklungsamt 

Erforderliche Protokollauszüge 

- 60 - 

Vorgang:  AZ: 20160169 

Beratungsfolge Behandlung Termin 

Technischer Ausschuss Beschlussfassung 05.07.2016 

 
 
 
Betreff:  
 () Bauvoranfrage / (x) Bauantrag / () Kenntnisgabeverfahren 
 
für 
 
Errichtung einer Tiefgarage, Winnenden, Bahnhofstraße 35-41, Flst.-Nr. 341/1, 2750/1, 
2750/2, 2750/3, 341/3 
 
 
 
Beratungsgrund: Einvernehmen der Stadt gem. § 36 Abs. 2 i. V. m. 
 
(x) § 31 Abs. 2 BauGB (Befreiung B-Plan) 
 
() § 33 Abs. 1 BauGB (Vorgriff auf B-Plan) 
 
() § 34 BauGB (Innenbereich ohne B-Plan) 
 
() § 35 Abs. 1 BauGB (Außenbereich privilegiert) 
 
() § 35 Abs. 2 BauGB (Außenbereich nicht privilegiert) 
 
Nachbareinspruch bis zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung nein (x) / ja ():  
 
 
Stellplätze notwendig nein (x) / ja (): voll nachgewiesen () 
       zum Teil nachgewiesen () 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Dem im Betreff genannten Vorhaben wird zugestimmt. 
 
Das Einvernehmen der Stadt Winnenden gem. § 36 Abs. 1 i. V. m. § 31 Abs. 2 BauGB wird 
erteilt. 
 
 

Amtsleiter: Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): 

20.06.2016 

________________ 

Datum / Unterschrift 

I II III   

 



Stadt Winnenden 
S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 124/2016 

 

 

 
Begründung:  
 
Der Bauherr plant die Errichtung einer Tiefgarage in nicht überbaubarer Grundstücksfläche 

auf dem Grundstück Bahnhofstraße 35-41, Flst.-Nr. 341/1, 2750/1, 2750/2, 2750/3 und 341/3 

in Winnenden. Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Zwischen 

Bahnhof-, Kornbeck, und Schmidgallstraße u. OW 54/1“, Planbereich 06.02, in Kraft getreten 

am 05.10.1979 

 

Nach den Festsetzungen des Bebauungsplanes können Stellplätze, die baurechtlich 

notwendig sind und nicht in den dafür vorgesehenen Flächen herstellbar sind, in einer 

Tiefgarage hergestellt werden. 

 

Für die vorliegende Planung sind noch keine Stellplätze baurechtlich notwendig. 

 

Der Bauherr plant sein Vorhaben in 2 Bauabschnitten. Der 1. Bauabschnitt ist die Tiefgarage, 

der 2. Bauabschnitt das Hauptgebäude. Der Bauantrag für das Hauptgebäude liegt noch 

nicht vor. 

 

Bauordnungsrechtliche Hinweise: 

Die Nachbarhörung wurde zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung noch nicht gestartet.  
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